
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4:

Antrag von mehr als 20 Abgeordneten 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
die Wahlen zu Landtagen in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 22. Juli 1990 
(Länderwahlgesetz - LWG)
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 210)

Ich bitte den Abgeordneten Roland Becker, das Wort zur Be
gründung zu nehmen. Bitte schön.

Becker (CDU/DA):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im Länderwahl
gesetz haben sich aus heutiger Sicht zwei Unzulänglichkeiten 
ergeben, die bei seiner Einrichtung und Bearbeitung nicht er
kannt und nicht beachtet worden sind. Deshalb legt die Grup
pe der Abgeordneten, die hier genannt ist, folgenden Ände
rungsvorschlag zum Länderwahlgesetz vor, verzeichnet in der 
Drucksache Nr. 210. Ich möchte diesen Antrag kurz begrün
den:

Zur Neufassung des Paragraphen 10 Absatz 1 eine Erweite
rung der Kandidaten: Wählbar ist jeder Bürger der DDR bzw. der 
Bundesrepublik Deutschland, der am Wahltag das 18. Lebens
jahr vollendet hat. Der Tag der Einreichung, letzter Tag, ist der 

_^4.9.1990.

Dieser kurzfristige Termin zeigt auch den schnellen Entschei
dungsbedarf, so daß heute die 2. Lesung dieses Gesetzentwurfes 
noch auf der Tagesordnung steht.

Sie wissen, daß eine Reihe Kandidaten aus der Bundesrepu
blik kandidieren. Sie müßten sich ohne diese Änderung für eini
ge Tage die Staatsbürgerschaft der DDR aneignen, die am 3. Ok
tober ohnehin untergeht. Damit dieser unsinnige Zwang nicht 
noch ausgeübt wird, schlagen wir die Änderung des Paragra
phen 10 Absatz 1 in gewählter Form vor.

Zum Paragraphen 2 der Änderung: Hier geht es darum, wer 
sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur 
Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub. Wir verstehen 
darunter in Anlehnung an Artikel 48 des Grundgesetzes bzw. an 
gleichlautende Paragraphen der Länderwahlgesetze der Bun
desländer die Gewährung eines unentgeltlichen Urlaubs für die 
Vorbereitung der Wahl.

Bezahlte Freistellung, wie es bisher war, für sogenannte ge
sellschaftliche Tätigkeit, das wurde im Vorfeld dieses Antrages 
diskutiert, wird es nicht mehr geben. Es handelt sich bei der Vor- 
bereitung dieser Wahlen eindeutig um politische Tätigkeiten 
und nicht um diese sogenannte anonyme gesellschaftliche Tä
tigkeit.

Das Länderwahlgesetz ist im Einigungsvertrag weiter gelten
des Recht, und ich empfehle im Namen der Einreicher die Über
weisung an die genannten Ausschüsse.

(Schwacher Beifall bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wortmeldungen liegen uns zu diesem Punkt 
nicht vor. Das Präsidium schlägt vor, den Antrag, verzeichnet in 
Drucksache Nr. 210, zu überweisen - so wie wir das seinerzeit 
auch mit dem Länderwahlgesetz gemacht haben - federführend 
an den Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform und 
zur Mitberatung an den Innenausschuß sowie an den Rechtsaus
schuß.

Wer mit dieser Überweisung einverstanden ist, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer ent
hält sich der Stimme? - Eine Stimmenthaltung. Dann ist das so 
beschlossen.

Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungs
punkt 5

Antrag des Ministerrates der DDR
Rechtsanwaltsgesetz
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 194)

Ich bitte den Vertreter des Ministerrates, Herrn Walther, 
Staatssekretär im Ministerium der Justiz, das Wort zur Begrün
dung zu nehmen.

Vorher darf ich ansagen, daß sich der Rechtsausschuß an der 
linken Tür kurz einfindet zur Beratung des eben überwiesenen 
Punktes.

Walther, Staatssekretär im Ministerium der Justiz:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Fester Bestandteil 
der auf die Rechtsangleichung und die Rechtsstaatlichkeit ge
richteten Rechts- und Justizreform ist auch die Neugestaltung 
des Rechtsanwaltsgesetzes. Ziel dieses Prozesses ist es, eine 
freie Advokatur zu schaffen.

Bis Ende 1989 gab es in der DDR lediglich 600 Rechtsanwälte, 
die in Kollegien organisiert waren. Sie haben ihre Tätigkeit auf 
der Grundlage des Gesetzes über die Kollegien der Rechtanwälte 
vom 17.12.1980 ausgeübt.

Darüber hinaus gab es noch 20 Einzelanwälte in der DDR. Mit 
den gesellschaftlichen Veränderungen galt es, Juristen die Mög
lichkeit einzuräumen, wo immer sie die Voraussetzungen erfül
len, als Rechtsanwälte in einem freien Beruf tätig zu werden. Ein 
erster Schritt in diese Richtung wurde mit der Verordnung vom 
22. Februar 1990 über die Tätigkeit und Zulassung von Rechtsan
wälten mit eigener Praxis getan. Mit dieser Rechtsvorschrift 
wurde erstmals in der Geschichte der DDR der freie Zugang zur 
Rechtsanwaltschaft eröffnet. Nicht mehr ein anonymer Bedarf 
bestimmte die Zulassung von Rechtsanwälten, sondern einzig 
und allein die Befähigung und die Eignung der Bewerber.

Es wurde damit ein Rechtsanspruch auf Zulassung als Rechts
anwalt bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen verbind
lich ausgestaltet. Auf der Grundlage dieser Rechtsvorschrift 
wurden bisher ca. 1000 Rechtanwälte neu in der DDR zugelas
sen. Infolge der gesellschaftlichen Veränderungen in der DDR 
wird diese vorliegende alte Rechtsvorschrift, besonders daraus 
die Zulassungsvoraussetzungen, die Selbstverwaltung der An
waltschaft und die berufsrechtliche Ahndung von Pflichtverlet
zungen, den Anforderungen nicht mehr gerecht. Des weiteren 
bedarf es rechtlicher Regelungen, die der Bundesrechtsanwalts
ordnung der Bundesrepublik Deutschland angepaßt sind und 
das Entstehen einer einheitlichen Anwaltschaft in Deutschland 
ermöglichen.

Ein Rechtsanwaltsgesetz ist erforderlich, weil damit zumin
dest für die Übergangszeit Juristen mit einem in der DDR er
langten Hochschulabschluß auch noch der Zugang zur Rechts
anwaltschaft ermöglicht werden kann. Es ist weiter erforderlich, 
weil auf diese Weise auch Impulse für ein künftiges gesamtdeut
sches Anwaltsrecht gegeben werden können.

Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf werden analog wie 
in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsanwaltskammern als 
Körperschaften öffentlichen Rechts entstehen. Aufgaben und Be
fugnisse in bezug auf die Selbstverwaltung der Rechtsanwalt
schaft werden diesen Rechtsanwaltskammern übertragen. Nach 
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten werden diese 
Rechtsanwaltskammern Mitglied der Bundesrechtsanwaltskam
mer werden. Diesen Kammern werden des weiteren Mitwirkungs
rechte bei der Zulassung von Bewerbern übertragen. Entspre
chende Übergangsregelungen sichern einen Bestandsschutz der 
bestehenden Zulassungen für Rechtsanwälte. Gleichzeitig wird 
ihnen vorgeschlagen, die bereits zugelassenen freiberuflichen 
Justitiare in die Anwaltschaft zu übernehmen.

Eine solche rechtliche Regelung erscheint uns nötig, da dieser 
Berufsstand in der Bundesrepublik Deutschland nicht existiert
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